
Bitte sprechen Sie wegen evtl. Gesundheitsrisiken vorab unbedingt mit Ihrem Hausarzt !  

 
 

Hinweis: Die Nutzung des Sportangebotes im Fitnesspark des MTV Bad Bevensen von 1861 e. V. setzt 
eine Vereinsmitgliedschaft voraus! Ausnahme: Sportlerinnen und Sportler, die im Besitz einer Clubkarte 
des Firmenfitness-Anbieters Hansefit, sind ohne Mitgliedschaft zum Training berechtigt. 

 

Name:   Vorname:  

 
Geburtsdatum:     Mitglieds-Nr. (falls bekannt):      

 
Straße:   Wohnort:       

 
Hinweis: Mir ist bekannt, dass die Mitgliederverwaltung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
durchgeführt wird und die Daten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert werden. 

 
Die Mindestmitgliedschaft beträgt 3 Monate. Kinder unter 16 Jahren benötigen ein ärztliches Attest! 
Eine Kündigung ist nur zum Ende eines Kalendervierteljahres mit einer Frist von 4 Wochen möglich. Die 
Kündigung ist unbedingt in schriftlicher Form an den MTV Bad Bevensen zu richten. Bei Ablauf der 
Mitgliedschaft ist der ausgehändigte Mitgliedsausweis zurückzugeben. 
 
Die Nutzung des Fitnessparks ist nur im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Startpaketes möglich. 

 

Preise: Startpaket (Pflicht) =  50,00 EUR (einmalig) 
 Monatsbeitrag  = 29,50 EUR zzgl. Vereinsbeitrag 
 Monatsbeitrag (für 3. Familienmitglied unter 18 Jahre) = 24,50 EUR zzgl. Vereinsbeitrag 
 Monatsbeitrag (ab 4. Familienmitglied unter 18 Jahre) = 19,50 EUR zzgl. Vereinsbeitrag 

 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige ich den MTV Bad Bevensen (Gläubiger-ID Verein: DE57ZZZ00000039877) bis auf 
Widerruf, die o. g. Beiträge monatlich zum bekannt gemachten Termin mittels Lastschrift zu Lasten des 
Kontos 

 

IBAN:                       
 

BIC:            
 

 

Kontoinhaber: __________________________________ 

 

Hinweise zum Lastschriftverfahren siehe Rückseite. 

 

 

 

 

__________________________________________                       _______________________________________________ 
                                    (Ort, Datum)                                                                    (Eigenhändige Unterschrift bzw. des Erziehungsberechtigten) 

 

SS    PP    OO    RR    TT    ZZ    EE    NN    TT    RR    UU    MM  
ddeess  MMTTVV    BBaadd  BBeevveennsseenn  vvoonn  11886611  ee..  VV..  
KKuurrzzee  BBüülltteenn  11,,  2299554499  BBaadd  BBeevveennsseenn  
  GGeesscchhääffttsssstteellllee  ((0055882211))  999922226666  

  FFiittnneessssppaarrkk::  447788009933  

  ee--mmaaiill::  ffiittnneessssppaarrkk@@mmttvv--bbaaddbbeevveennsseenn..ddee  
  IInntteerrnneett::  wwwwww..mmttvv--bbaaddbbeevveennsseenn..ddee  

Aufnahmeantrag 
 
 

 Bitte beachten Sie unbedingt 

 die Hinweise auf der Rückseite!  

mailto:fitnesspark@mtv-badbevensen.de


Bitte sprechen Sie wegen evtl. Gesundheitsrisiken vorab unbedingt mit Ihrem Hausarzt !  

Hinweise zum Lastschriftverfahren: 
▪ Der Beitrag wird monatlich durch das erteilte SEPA-Lastschriftmandat abgebucht. Einzugstermin ist jeweils 
   der 10. des laufenden Monats. Fällt der Abbuchungstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, erfolgt der 
   Einzug am nächsten darauffolgenden Banktag. 
▪ Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra- 
   ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
▪ Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht ausweist, besteht für das Kreditinstitut keine Verpflichtung zur 
   Einlösung. 
▪ Sofern Minderjährige für die Zahlung des Beitrages selbst aufkommen, haften die Erziehungsberechtigten im 
   Falle der Nichtzahlung des Beitrages in vollem Umfang. 
▪ Bitte denken Sie daran, den Verein bei Änderung der Bankverbindung zu informieren. 
▪ Laut § 4 Satz 1 der Beitragsordnung werden Beiträge ausschließlich im Wege des Einzugsverfahrens erhoben. 
▪ Es gelten die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft ausgehändigten Informationen zum Datenschutz! 

 

Mitgliedsbedingungen für die Nutzung des Fitnessparks 
 

(Stand: 1. November 2022) 

1. Teilnehmer im Fitnesspark müssen die Mitgliedschaft im MTV Bad Bevensen erwerben. 

2. Die in der Vereinssatzung des MTV Bad Bevensen festgelegten Regelungen gelten uneingeschränkt auch 

für die Mitgliedschaft im Fitnesspark. 

3. Vor der ersten Nutzung der Geräte ist der Erwerb eines Startpaketes aus medizinischen Gründen (Cardio-

Eingangstest) zwingend vorgeschrieben. 

4. Die Nutzung des Fitnessparks setzt die Vollendung des 16. Lebensjahres voraus, es sei denn, es kann eine 

ärztliche Gesundheitsbescheinigung nachgewiesen werden. Teilnehmer unter 18 Jahren bedürfen 

grundsätzlich der Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. 

5. Der den Mitgliedern ausgehändigte Mitgliedsausweis ist bei jeder Nutzung des Fitnessparks unbedingt 

mitzuführen. Dieser Ausweis ist nicht übertragbar. 

6. Setzt ein Mitglied länger als 3 Monate mit dem Training aus, so ist eine einmalige Neueinweisung (10,00 €) 

zwingend erforderlich. 

7. Die Mindestmitgliedschaft im Fitnesspark beträgt 3 Monate. 

8. Während des ersten Monats steht dem Mitglied aus gesundheitlichen Gründen ein außerordentliches 

Rücktrittsrecht zum Ende des Monats zu. Dies gilt jedoch nicht für die Mitgliedschaft im Verein. 

9. Eine Kündigung wird nur wirksam, wenn diese mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines 

Kalendervierteljahres in schriftlicher Form ausgesprochen wird. Im Falle einer Kündigung ist der 

ausgehändigte Mitgliedsausweis zurückzugeben. 

10. Wird die Mitgliedschaft im Fitnesspark beendet, so endet nicht automatisch auch die Mitgliedschaft im MTV 

Bad Bevensen. 

11. Die Mitgliedschaft im Fitnesspark berechtigt neben dem Gerätetraining auch zur kostenlosen Nutzung der 

vereinseigenen Sauna. Dies gilt jedoch nur während der Öffnungszeiten des Fitnessparks. 

12. Es wird darauf hingewiesen, dass Risikopatienten vor einer Mitgliedschaft unbedingt ihren Hausarzt 

konsultieren sollten. Für gesundheitliche Schäden übernimmt der Verein keine Haftung. 

13. Die Übungsleiter im Fitnesspark sind berechtigt, Mitgliedern, die Anzeichen physischer Überanstrengung 

aufweisen, weitere sportliche Aktivitäten zu untersagen und sie gegebenenfalls. erst nach Vorlage eines 

ärztlichen Attests mit dem Training fortfahren zu lassen. 

14. Das Betreten des Fitnessparks ist nur in Sportkleidung zulässig. 

15. Bei der Benutzung der Geräte ist aus hygienischen Gründen ein Handtuch auf die Sitzfläche zu legen. 

16. Für den Verlust von Wertsachen, Kleidungsstücken und sonstigen Gegenständen übernimmt der Verein 

keine Haftung. Bitte benutzen Sie die verschließbaren Spinde im Umkleidebereich (Vorhängeschloss 

erforderlich). 

17. Im Fitnesspark herrscht absolutes Handy-Verbot! 

18. Die Clubkarte des Firmenfitness-Anbieters Hansefit berechtigt nur zur Nutzung des Fitnessparks. Die 

anderen Vereinsangebote können nur über eine Mitgliedschaft genutzt werden. 


